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giiyfjJrtiWtte**
©djttlljcmëbitute ©urfee. Sie ©emeinbe ©urfee ßat

eine ®onfurrenz juc Vefcßaffung toon Sßlänen für bag
neue Scßulgebäube unb bie Surnßalle eröffnet. Sie
Vläne finb big 1. SJtärj einzuliefern, gür bie 3 beften
projette fielen prämiert non zufammen 2000 gr. jur

Verfügung. Sag SßreiggeriCßt heftest aug ben Herren
©tabtbaumeifter ©eifer in Zürich, Vaubirettor ©chnpber
in Suzern unb ißrofeffor Sr. SHb. Vurdßarbt in Vafel.

äGafferberforguttg VucßS (8t. ©etilen). ©inet tunb»
gebung ber Äommiffiott ber „SBafferberforgungggefell»
fc^oft für Vucßg" im „SBerbenberger" entnehmen mir,
baß Ingenieur ßilCßmann in ©t. ©allen zur Qeit mit
ber fßrüfung ber beiben in Vetradjt fatlenben projette,
begjenigen beg Sr. Henggeler in SRorfcßad) (Seitung bon
©amfer Quellen nad) Vucßg) unb begjenigen ber er»

mahnten Sommiffion (fog. 9Mfd)üler Vrojett) befcßäftigt ift.
äSafferberforgmtg Upacf). Sie ©emeinbe bat tätlich

eine große Sluglage für bag Hßbrantenneß betretiert;
bie neuen Queüentäufe unb bereit Zuleitung foften
$r. 28,000. Siefe große Sluglage ift bebingt burd) bie
brei Kilometer lange guleitung. SSeitere gr. 4000 finb
für ©rmeiterung beg Hßbrantenneßeg zur SSrücfe be=

fcßloffen. Samit erhalten ca. 20 gamilien, bie big bato
auf „Vadjmaffer" angemiefen roaren, eine gehörige Srint»
mafferöerforgung unb gfeuerlöfcßeinriChtung.

^tjbrauHfi^e ©i<herhett8«$ßreIU>ijde. Ser Unfall auf
bem Sahnhof in fÇranïfurt, mo eine SDtafCßine nach
Ueberfahren beg ißrellboctg big in einen SBartefaal ge=

langte, ruft bie $rage mad), megßalb nicht ©iCßerßeitg»
ißreüböde angebracht maren. ©in Gothmann fdjreibt
über bie leßteren ber „Slttg. 3*9-" * derartige @inridht=

ungen haben fid) fdhon auf betriebenen großen ®opf=
ftationen bemährt. SBenn man bebentt, baß ber in
grantfurt angerichtete ©(haben minbefteng gr. 50,000
beträgt, fo erfcßeint eg faum glaublich, baß ein bemäfjrteg
tecßnifcßeg ©iiherheitgmittet mefentlicß infolge ber leibigen
©parfamfeitgpolitit ni(ht überall angebracht mirb. ©e=

fährbete ®opfftationen foKten überall mit ben ßßbrau»
lifcßen ©icherßeitgpreHböden auggerüftet merben, benn
für ben in granffurt a. SUÎ. angerichteten ÜHaterialfCßaben
tonnten allein 6 foldjer Vorrichtungen aufgeteilt merben.
3n biefem gaHe berlief bag Unglüd noch gut, inbem
meber SJtenfcßen berieft noch getötet mürben; märe ba=

gegen bag Unglüd bei Sag gefcßeßen, fo mären fiCßer
biele SOÎenfdhen fdjmer oerunglüctt. SBag hier für grant»
furt gefagt ift, gilt in gleicher SEßeife auch für bie Haupt»
baßnßöfe ßürich, Suzern jc.

Ser Vaufcßwiitbel unb fettte ©djaben für ba§ Vaugemerbe
mar bag Shema beg leßten Vereingabenbg beg SlQgemeinen
©emerbebereing Sftüncßen. gunäjhft fpracß Schreiner»
meifter Sampl über ben Vaufcßwinbel im Allgemeinen,
morauf SReCßtganmalt Sr. Sahn, ©etretär ber Çanbelg»
unb ©emerbefammer, in außerorbentlid) flaren Slug»

füßrungen bie beiben neuen ©efeßegentmürfe explizierte, bie

auf eine Sicherung ber gorberungen ber Vaußanbmerter
hinarbeiten foHen, ba befanntlid) bag ^Bürgerliche ©efeß»
bud) blog bemjenigen ein Stecht auf hhpotßetarifdje
Sicherung feiner gorberung einräumt, ber auf ©runb
eineg Siênfi» ober SBertbertrageg bie ^Berechtigung ber»

felben nachweift, mäßrenb bem ffltateriallieferanten folcßeg
Stecht niCßt gemährt fein foil, ©eit 1895 arbeitet man
in ben Greifen ber baugemerblidjen Innungen baran,
bie berfdjiebenen gormen beg Vaufdjminbelg feftzufteHen,
bie SJtißftänbe aufzubeden unb alg ©rgebnig biefeg Vor»
geßeng finb gtüei ©ntmürfe zu einem ©efeße zu be=

Zeichnen, burCh melcßeg bem Vaußanbrnerfer ber Soßn
feiner Slrbeit gefiChert, bem fCßnürenben Vaufdjminbler

bag §anbmer! gelegt merben foil. Sag Söefentlithfte
aug biefem ©ntmurf läßt fiCh in folgenber ©fizze aug»
brüden: ©ine Sicherung ber $orberung ber Vaußcmb»
merïer unb »©emerbetreibenben foK erfolgen burCh Vor»
merïung berfelben ober burCh Hinterlegung bon ©elb
ober SBertpapieren feiteng beg Vaußerrn. ^ur Sicherung
beg IRangeg ber Vauhppothel ift bor Veginn beg 9teü»
baueg ber Vermerf, baß bag ©runbftüd bebaut merben
foK, einzutragen. £nràurCh mirb ber Vaußanbrnerler»
forberung ber Vorrang (an zweiter ©teile, bor allen
anberen gorberungen) geficßert unb bem borgebeugt,
baß ber Vaugelbgeber nidjtg bon biefer ißm borgeßenben
Hßpotßef zu toiffen behaupten barf. Sie Vau»@rlaubnig
mirb erft bann erteilt, menn ber Vaubermerl eingetragen
ift. Sin erfter ©teile tann nur ber Vauftetlenmert hßpo»
tßelarifd) eingetragen merben; ift leßterer ßößer gegriffen,
alg eine amtliche ©cßäßung feftfteKt, fo muß bie Sifferenz
in bar alg Sicherung hinterlegt merben. Heber bie

©intragung ßat bag ©runbbucßamt eine VefCßeiniguug
Zu erteilen, auf meldje ßin bie Vaubeßörbe erft bte Vau»
©rlaubnig erteilt. Vetreffg Vefriebigung ber Vaußanb»
merfer unb Sieferanten aug ißrer'Vormerfung bezm.
Vaußhpotßef ertlärte Referent, er fei, in Hebereinftimmung
mit bem zweiten ©ntmurf, für Slugbeßnung au(h auf
bie Sieferanten (im ©egenfaß zum VürgerliCßen ©efeß»
buCß). Vor Veginn beg Vaueg ßat ber Vaußerr alfo
bem ©runbbuihamt eine ©rïlârung einzuliefern barüber,
mer feine Sieferanten unb Hattbmerïer finb, meldje Ver»
gütungen fie zu forbern haben (auf ©runb bereittbarter
greife) unb in melcßen gtiften bie fReCßnungen zu 6e»

gleichen finb.
Siefe Unterlagen müffen (troß mancher ©Chatten»

feiten biefeg Verfaßreng) öffentli^ auggelegt merben.
Uebermäßige ^orberungen ber Hcmbmerfer unb Siefer»
anten fönnen bom fRicßter rebuziert merben. SBenn
bie gefamten gorberungen borliegen, mirb bie Hßpotße!
(alg ©umme berfelben) eingetragen.

©ine „Vaugelbhßpotßel" latin für benjenigen ein»

getragen merben, ber fid) berpfliCßtet, ben Honbmertg»
meiftern ißre borgeßenben fjorberungen augzuzaßlen ;

bann geßt beffen Hhpotße! ber Hanbmerler»Hßpotßet
boran. Sie Verpflichtungen beg Vaußerrn tonnen auCß

burCß einen „Sreußänber" erfüllt merben.
^ommt eg zur ©ubßaftation, fo mirb bie Vaußanb»

merfer=$orberung, auCß wenn fie noch niCßt Hhf^ßet
gemorben mar, bennocß alg borgeßenb bor eingetragenen
Hhpotßeten beßanbelt.

3m übrigen tann ber Sanbegßerr, bamit eine ©Cßa»

blonifierung bermieben merbe, ben ©ingelftebürfniffen,
mettigfteng'größerer Sanbegteile, fReCßnung tragen, biefe

Verorbnurtgen aber jjebergeit auCß mieber aufheben, oßne
bamit bag ©anze aufzuheben.

Sin biefe Sarlegungen tnüpfte fidj eine lebßafte
Sigtuffion.

©Cßließlid) faob bie Verfammlung ißr ©nbe mit ber

einftimmigèn Slnnaßme folgenber fftefolution: Sie Ver»
fammlung erblidtt in ber ©Chußlofigteit beg Vaugemerbeg,
moburd) bem fogettatinten VaufChminblertum ©elegenßeit
gegeben merbe, fein unlautereg ©piel zu treiben, eine

fChmere ©djäbigung biefeg ©emerbeg. Sie Verfammlung
ermartet, baß enblicß gefeßliCße Verßältniffe gefchaffen
merben, melche eg ermöglichen, baß mieber Sreu unb
©lauben im Vaugemerbe einziehen tonnen. Sie begrüßt
bie neuen ©efeßentmürfe betreffg Sicherung ber Vau»
hanbmerter»gorberungen, ermartet aber üon ben gefeß»

gebenben ®örperfd)aften, baß fie in einer fforrn ©efeßeg»

traft erlangen, burd) welche eg tßatfächlich möglich ift
bie zur 3eit im Vaugemerbe befteßenben Jötißftänbe
ernftlid) zu befeitigen.
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Uerlchiedenes.
Schulhausbaute Sursee. Die Gemeinde Sursee hat

eine Konkurrenz zur Beschaffung von Plänen für das
neue Schulgebäude und die Turnhalle eröffnet. Die
Pläne sind bis 1. März einzuliefern. Für die 3 besten
Projekte stehen Prämien von zusammen 2000 Fr. zur

^Verfügung. Das Preisgericht besteht aus den Herren
Stadtbaumeister Geiser in Zürich, Baudirektor Schnyder
in Luzern und Professor Dr. Alb. Burckhardt in Basel.

Wasserversorgung Buchs (St. Gallen). Einer Kund-
gebung der Kommission der „Wasserversorgungsgesell-
schaft für Buchs" im „Werdenberger" entnehmen wir,
daß Ingenieur Kilchmann in St. Gallen zur Zeit mit
der Prüfung der beiden in Betracht fallenden Projekte,
desjenigen des Dr. Henggeler in Rorschach (Leitung von
Gamser Quellen nach Buchs) und desjenigen der er-
wähnten Kommission (sog. Malschüler Projekt) beschäftigt ist.

Wasserversorgung Uznach. Die Gemeinde hat kürzlich
eine große Auslage für das Hydrantennetz dekretiert;
die neuen Quellenkäufe und deren Zuleitung kosten

Fr. 28,000. Diese große Auslage ist bedingt durch die
drei Kilometer lange Zuleitung. Weitere Fr. 4000 sind
für Erweiterung des Hydrantennetzes zur Brücke be-
schloffen. Damit erhalten ca. 20 Familien, die bis dato
auf „Bachwasser" angewiesen waren, eine gehörige Trink-
Wasserversorgung und Feuerlöscheinrichtung.

Hydraulische Sicherheits-Prellböcke. Der Unfall auf
dem Bahnhof in Frankfurt, wo eine Maschine nach
Ueberfahren des Prellbocks bis in einen Wartesaal ge-
langte, ruft die Frage wach, weshalb nicht Sicherheits-
Prellböcke angebracht waren. Ein Fachmann schreibt
über die letzteren der „Allg. Ztg.": Derartige Einricht-
ungen haben sich schon auf verschiedenen großen Kopf-
stationen bewährt. Wenn man bedenkt, daß der in
Frankfurt angerichtete Schaden mindestens Fr. 50,000
beträgt, so erscheint es kaum glaublich, daß ein bewährtes
technisches Sicherheitsmittel wesentlich infolge der leidigen
Sparsamkeitspolitik nicht überall angebracht wird. Ge-
fährdete Kopfstationen sollten überall mit den hydrau-
lischen Sicherheitsprellböcken ausgerüstet werden, denn
für den in Frankfurt a. M. angerichteten Materialschaden
könnten allein 6 solcher Vorrichtungen aufgestellt werden.

In diesem Falle verlief das Unglück noch gut, indem
weder Menschen verletzt noch getötet wurden; wäre da-

gegen das Unglück bei Tag geschehen, so wären sicher
viele Menschen schwer verunglückt. Was hier für Frank-
furt gesagt ist, gilt in gleicher Weise auch für die Haupt-
bahnhöfe Zürich, Luzern zc.

Der Bauschwindel und seine Schäden für das Baugewerbe
war das Thema des letzten Vereinsabends des Allgemeinen
Gewerbevereins München. Zunächst sprach Schreiner-
meister Lampl über den Bauschwindel im Allgemeinen,
worauf Rechtsanwalt Dr. Kahn, Sekretär der Handels-
und Gewerbekammer, in außerordentlich klaren Aus-
führungen die beiden neuen Gesetzesentwürfe explizierte, die

auf eine Sicherung der Forderungen der Bauhandwerker
hinarbeiten sollen, da bekanntlich das Bürgerliche Gesetz-

buch blos demjenigen ein Recht auf hypothekarische
Sicherung seiner Forderung einräumt, der auf Grund
eines Dienst- oder Werkvertrages die Berechtigung der-
selben nachweist, während dem Materiallieferanten solches
Recht nicht gewährt sein soll. Seit 1895 arbeitet man
in den Kreisen der baugewerblichen Innungen daran,
die verschiedenen Formen des Bauschwindels festzustellen,
die Mißstände aufzudecken und als Ergebnis dieses Vor-
gehens sind zwei Entwürfe zu einem Gesetze zu be-

zeichnen, durch welches dem Bauhandwerker der Lohn
seiner Arbeit gesichert, dem schnürenden Bauschwindler

das Handwerk gelegt werden soll. Das Wesentlichste
aus diesem Entwurf läßt sich in folgender Skizze aus-
drücken: Eine Sicherung der Forderung der Bauhand-
werker und -Gewerbetreibenden soll erfolgen durch Vor-
merkung derselben oder durch Hinterlegung von Geld
oder Wertpapieren seitens des Bauherrn. Zur Sicherung
des Ranges der Bauhypothek ist vor Beginn des Neu-
baues der Vermerk, daß das Grundstück bebaut werden
soll, einzutragen. Hiedurch wird der Bauhandwerker-
forderung der Vorrang (an zweiter Stelle, vor allen
anderen Forderungen) gesichert und dem vorgebeugt,
daß der Baugeldgeber nichts von dieser ihm vorgehenden
Hypothek zu wissen behaupten darf. Die Bau-Erlaubnis
wird erst dann erteilt, wenn der Bauvermerk eingetragen
ist. An erster Stelle kann nur der Baustellenwert hypo-
thekarisch eingetragen werden; ist letzterer höher gegriffen,
als eine amtliche Schätzung feststellt, so muß die Differenz
in bar als Sicherung hinterlegt werden. Ueber die

Eintragung hat das Grundbuchamt eine Bescheinigung
zu erteilen, auf welche hin die Baubehörde erst die Bau-
Erlaubnis erteilt. Betreffs Befriedigung der Bauhand-
werker und Lieferanten aus ihrer Vormerkung bezw.
Bauhypothek erklärte Referent, er sei, in Uebereinstimmung
mit dem zweiten Entwurf, für Ausdehnung auch auf
die Lieferanten (im Gegensatz zum Bürgerlichen Gesetz-

buch). Vor Beginn des Baues hat der Bauherr also
dem Grundbuchamt eine Erklärung einzuliefern darüber,
wer seine Lieferanten und Handwerker sind, welche Ver-
gütungen sie zu fordern haben (auf Grund vereinbarter
Preise) und in welchen Fristen die Rechnungen zu be-

gleichen sind.
Diese Unterlagen müssen (trotz mancher Schatten-

feiten dieses Verfahrens) öffentlich ausgelegt werden.
Uebermäßige Forderungen der Handwerker und Liefer-
anten können vom Richter reduziert werden. Wenn
die gesamten Forderungen vorliegen, wird die Hypothek
(als Summe derselben) eingetragen.

Eine „Baugeldhypothek" kann für denjenigen ein-

getragen werden, der sich verpflichtet, den Handwerks-
meistern ihre vorgehenden Forderungen auszuzahlen;
dann geht dessen Hypothek der Handwerker-Hypothek
voran. Die Verpflichtungen des Bauherrn können auch
durch einen „Treuhänder" erfüllt werden.

Kommt es zur Subhastation, so wird die Bauhand-
werker-Forderung, auch wenn sie noch nicht Hypothek
geworden war, dennoch als vorgehend vor eingetragenen
Hypotheken behandelt.

Im übrigen kann der Landesherr, damit eine Scha-
blonisierung vermieden werde, den Einzelbedürfnissen,
wenigstens größerer Landesteile, Rechnung tragen, diese

Verordnungen aber jederzeit auch wieder ausheben, ohne
damit das Ganze aufzuheben.

An diese Darlegungen knüpfte sich eine lebhafte
Diskussion.

Schließlich fand die Versammlung ihr Ende mit der

einstimmigen Annahme folgender Resolution: Die Ver-
sammlung erblickt in der Schutzlosigkeit des Baugewerbes,
wodurch dem sogenannten Bauschwindlertum Gelegenheit
gegeben werde, sein unlauteres Spiel zu treiben, eine

schwere Schädigung dieses Gewerbes. Die Versammlung
erwartet, daß endlich gesetzliche Verhältnisse geschaffen

werden, welche es ermöglichen, daß wieder Treu und
Glauben im Baugewerbe einziehen können. Sie begrüßt
die neuen Gesetzentwürfe betreffs Sicherung der Bau-
Handwerker-Forderungen, erwartet aber von den gesetz-

gebenden Körperschaften, daß sie in einer Form Gesetzes-

kraft erlangen, durch welche es thatsächlich möglich ist,
die zur Zeit im Baugewerbe bestehenden Mißstände
ernstlich zu beseitigen.
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